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mindestens so transparent sein wie privatwirtschaftliche Akteure, wenn nicht 
sogar mehr. Zudem sollte auch ein „level playing field“ hergestellt werden, sodass 
öffentliche Förderbanken den gleichen Verpflichtungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung wie private Unternehmen unterliegen, um den 
Wettbewerb nicht zu verfälschen. 

3. Lieferkettengesetzgebung und CSRD 

Um die Kontrolltätigkeiten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) zu unterstützen, sollten Berichte um nicht-öffentliche Unternehmensdaten 
ergänzt werden, die vom BAFA benötigt werden. 
Es ist wichtig, dass Berichtspflichten gemäß dem 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) über die EU-Standards für 
nichtfinanzielle Berichterstattung (ESRS) hinaus beibehalten werden. Dazu 
gehören unter anderem die Verlinkung zur Grundsatzerklärung und zur 
Verfahrensordnung für den Beschwerdemechanismus. Der BAFA-Beirat sollte 
gemeinsam mit relevanten Interessengruppen eine Anleitung entwickeln, die 
festlegt, welche zusätzlichen Informationen Unternehmen bereitstellen müssen, 
wenn sie gemäß ESRS berichten wollen, um den Anforderungen des BAFA-
Fragenkatalogs zu entsprechen. Unternehmen, die den CSRD-Standard gemäß der 
European Single Electronic Format Reporting (ESEF) Verordnung nutzen, sollten 
verpflichtend und sofort über ihre gesamte Wertschöpfungskette berichten, und 
nicht erst zu einem möglicherweise späteren Zeitpunkt, wie es die CSRD für die 
ersten Berichtsjahre erlaubt. Zudem ist es erforderlich, eine Lösung für das 
Problem des Wesentlichkeitsvorbehalts zu finden. Eine mögliche Lösung könnte 
die Festlegung verbindlicher Angaben sein, über die in jedem Fall berichtet werden 
muss, unabhängig von der Einschätzung der Wesentlichkeit durch das 
Unternehmen. 

4. Die Rolle des DRSC als Nationaler Standardsetzer 

In letzter Zeit wird die Rolle des DRSC im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere im europäischen 
Standardisierungsgremium EFRAG, verstärkt kritisiert. Diese Kritik wurde zuletzt in 
einem offenen Brief zahlreicher zivilgesellschaftlicher Institutionen an 
Justizminister Dr. Marco Buschmann deutlich. Der Hauptkritikpunkt bezieht sich 
darauf, dass der DRSC aufgrund seiner Struktur – eine Mehrheit der Mitglieder sind 
„kapitalmarktorientierte Industrieunternehmen und Verbände“ – hauptsächlich 
die Interessen von Großkonzernen vertritt und im Bereich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung nur begrenzte Expertise aufweist.  

Dieser Kritik geht das angehängte Gutachten aus rechtlicher Perspektive anhand 
der folgenden Fragestellungen nach: 

• Bietet das geltende Recht in Form von § 342q HGB und darauf gestütztem 
Standardisierungsvertrag derzeit eine hinreichende Grundlage für eine 
Betätigung des DRSC als nationaler Standardsetzer im Bereich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung? 

• Welche Anforderungen ergeben sich aus dem Verfassungsrecht und aus 
dem Unionsrecht, namentlich der CSRD, an eine solche Betätigung? 

Die Untersuchung des Anwendungsbereichs der gesetzlichen Ermächtigung zur 
Standardsetzung in § 342q HGB im Gutachten hat ergeben, dass das DRSC derzeit 
im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung weder zum Erlass von 
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Empfehlungen noch zur Vertretung der Bundesrepublik in internationalen 
Standardisierungsgremien wie EFRAG befugt ist. 

• Die aktuelle Rechtsgrundlage in § 342q HGB erstreckt sich lediglich auf 
den Bereich der finanziellen Rechnungslegung und umfasst nicht die 
nichtfinanzielle Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der 
Standardisierungsvertrag beruht auf § 342q HGB und kann keine 
darüberhinausgehenden Kompetenzen schaffen. Eine Anerkennung des 
DRSC als Standardsetzungsorganisation besteht zum jetzigen Zeitpunkt 
daher allein im Bereich der „klassischen“ Rechnungslegung. 

• Außerdem ist die von § 342q HGB verlangte „Unabhängigkeit“ des DSRC 
nicht gewährleistet. Dessen innere Organisation (unausgeglichene 
Besetzung zentraler Gremien) bevorzugt strukturell einseitig die 
Interessen großer Kapitalgesellschaften. Dies ist auch ein 
kartellrechtliches Problem, weil die gesetzlich abgesicherte Marktmacht 
des DSRC bei der Standardsetzung den Wettbewerb auf dem 
Kapitalmarkt, den die Nachhaltigkeitsberichterstattung beeinflusst, 
verzerren kann. 

Die Konsequenz ist, dass das DRSC bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
derzeit insgesamt ohne entsprechendes Mandat agiert. Der DRSC kann in diesem 
Bereich keine Empfehlungen abgeben, denen die Vermutungswirkung des § 342q 
Abs. 2 HGB zukäme. Ebenso wenig ist er auf Grundlage des § 342q Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 HGB befugt, die Bundesrepublik im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
bei EFRAG vertreten. 

Dies macht eine Anpassung der Rechtsgrundlage in § 342q HGB sowie – daran 
anknüpfend – von Standardisierungsverträgen notwendig. Dabei ergeben sich 
folgende Anforderungen aus dem höherrangigen Recht: 

• Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist darauf Acht zu geben, dass eine 
Anerkennung nur bei entsprechender fachlicher Kompetenz und 
organisatorischer Absicherung der Berücksichtigung der relevanten 
Stakeholderinteressen erfolgt. Denn bei der Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben (wie der Standardsetzung) muss das Recht eine 
gemeinwohlverträgliche Ausübung der Befugnisse sicherstellen. Dies gilt 
sowohl hinsichtlich der Konformitätsvermutung des § 342q Abs. 2 HGB als 
auch für die Beteiligung bei EFRAG, weil diese die gesetzlichen 
Festlegungen durch die EU-Kommission vorbereitet. 

• Diese Anforderungen (Fachkompetenz, plurale Zusammensetzung) 
ergeben sich zudem aus dem Unionsrecht. Für eine etwaige weitere 
Konkretisierung von Nachhaltigkeitsstandards auf nationaler Ebene gilt 
dies deswegen, weil anderenfalls die effektive Durchsetzung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung beeinträchtigt würde. Hinsichtlich der 
Beteiligung an EFRAG gebietet die CSRD eine entsprechende 
Fachkompetenz der an der technischen Berichterstattung mitwirkenden 
Organisationen, auch wenn die Richtlinie gegenüber öffentlichen 
Einrichtungen und nationalen Standardsetzern von einer 
Sanktionsmöglichkeit durch die Kommission absieht. Das Erfordernis 
einer hinreichend pluralen Zusammensetzung ergibt sich wegen der 
besonderen Rolle des nationalen Standardsetzers zudem aus dem 
europäischen Kartellrecht 
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Wir bitten die dargelegten Punkte zu berücksichtigen und stehen für Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung 

Anlage 
Gesamtes Rechtsgutachten 

 
















































